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Auch wenn diese Saison eine spezielle ist, wünschen wir Ihnen  
viele schöne Spiele und eine gute Zeit auf der Hohen Warte! 

IHR HOHE WARTE TENNIS TEAM 

LIEBE MITGLIEDER!
Wir freuen uns ab 01.05.2020 ist den Tennisbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen! 

Natürlich gilt es weiterhin, zum Schutz aller, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Wir bitten Sie höflich die folgenden  
Punkte der ÖTV streng einzuhalten, damit wir den Betrieb aufrecht erhalten und Ihnen ein schönes Spielerlebnis bieten zu können. 

VEREINSBETRIEB (OUTDOOR)

SPIELBETRIEB (OUTDOOR)

 

 

-

1. Jeder Spieler nimmt auf eigene 
Gefahr am Spielbetrieb teil. 

2. Es sind zunächst nur Einzelspiele 
gestattet. Erweiterung auch auf 
Doppelbegegnungen wird laufend 
evaluiert. 
Ausnahme: Doppelpaarungen 
dürfen sich nur aus Familienmit-
gliedern im gemeinsamen Woh-
nungsverbund zusammensetzen. 

3. Seitenwechsel sind mit genügend 
Sicherheitsabstand durchzufüh-
ren. 

4. Physischer Kontakt zwischen 
Spielern (Shakehands etc.) ist zu 
vermeiden. 

5. Es wird empfohlen, die Tennis-
bälle zu kennzeichnen und nach 
Möglichkeit nur die eigenen 

Tennisbälle anzugreifen.    

6. Die Spieler müssen in Tennisklei-
dung auf die Anlage kommen, da 
die Garderoben geschlossen sind. 

7. Persönliche Gegenstände wie Be-
kleidung, Handtücher, Getränke-

zu verwahren. 

8. Es wird empfohlen, erst so kurz 
wie möglich (max. 5 Minuten) 
vor Spielbeginn auf die Anlage 
zu kommen, um den Kontakt mit 
den vorher spielenden Spielern 
zu vermeiden. 

9. Der bespielte Platz soll rechtzeitig 

Spielende gesäubert und ver-
lassen werden, um den Kontakt 

zu den nächsten Spielern zu 
vermeiden. 

10. Nach dem Spiel ist die Tennis-
platzbank sowie das Schleppnetz 
bzw. der Besen mit Desinfek-
tionsmittel zu reinigen. 

11. Ausspucken am Tennisplatz ist zu 
unterlassen.

1. Ausschließlich ÖTV-Lizenz-
coaches haben aufgrund 
ihrer Aus- bzw. ständigen 
Weiterbildung die erfor-

Tennistraining zu leiten. 
Es wird daher empfohlen, 
vordringlich ÖTV-Lizenz-
coaches für den Trainings-
betrieb einzusetzen. 
Sollte kein ÖTV-Lizenzco-
ach auf der Anlage tätig 
sein, so ist dennoch auch 
jeder andere für die Ein-
haltung der folgenden 

Schutzmaßnahmen auf 
dem Trainingsplatz ver-
antwortlich: 

2. -
reich“) für Spielerwechsel 
sind einzurichten und 
einzuhalten – siehe nach-

 

3. Die Spieler kommen ein-
zeln auf den Platz. 

4. Auf jedem Trainingsplatz 
werden Desinfektionsmit-

tel zur Verfügung gestellt 
(vor und nach dem Spiel 

 

5. Bälle werden nach Möglich-
keit über Sammelröhren 
eingesammelt, um den 
Kontakt mit dem Ball zu 
vermeiden. Nach jedem 
Training sind die Sammel-

 

6. Physischer Kontakt 
zwischen Spielern unter-
einander bzw zwischen 

Spielern und Coach ist zu 
vermeiden. 

7. Sitzbänke bzw. -möglich-
keiten sind mit genügend 
Sicherheitsabstand von 
mindestens 2 Metern zu 
positionieren und nach 

-
zieren. 

8. Der Trainingsbetrieb ist 
als Einzeltraining oder 
in Kleinstgruppen (2-4 
Personen plus Coach) mit 

genügend Abstand, als 
Stationsbetrieb, durchzu-
führen. 

9. Im Trainingsbetrieb wird 
unterschieden in:
a. KIDS-Training (bis 10 

Einzeltraining gestattet
a.  Jugend-Training (11-18 

Einzeltraining gestattet
a. Erwachsenen-Training: 

mit max. 4 Spielern (sh. 
Anhang A und C1)

10. Hilfsmittel dürfen nur vom 
Coach berührt werden. 

11. Kleingruppentraining ist 
organisatorisch mit Hilfs-
mitteln möglich, z.B. Linien 
oder niedrige weiche Hüt-
chen, damit die physische 
Distanz bewahrt werden 
kann.  

12. Zuseher bei Trainings sind 
nicht gestattet.

TRAININGSBETRIEB (OUTDOOR)

Die Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln werden laufend aktualisiert.

Jeder Spieler ist dafür selbst verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen  
und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.
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1. Jeder Verein hat eine Hausord 
 nung mit den Covid-19 Verhal 
 tensregeln und Sicherheitsmaß 
 nahmen auszuhängen. 
 Personen, die gegen die  
 Hausordnung verstoßen, sind  
 von der Anlage zu verweisen.

2. Die allgemeinen Vorgaben der
 Bundesregierung sind jederzeit
 einzuhalten (Mindestabstands- 
 regel, Beschränkung von  
 Personenansammlungen).

3. Restaurant, Clubräume,   
 Garderoben, Tennishallen und   
 weitere Räumlichkeiten bleiben   
 bis auf weiteres geschlossen –   
 dieseBestimmung ist im Einklang  
 mit den allgemeinen    
 Vorgaben der Bundesregierung   
 umzusetzen. WC-Anlagen sind   
� RHQ]XKDOWHQ�
 Das Betreten der Clubräumlich-  
 keiten/Tennishallen ist nur dann
 gestattet, wenn die WC-Anlagen
 nicht anders erreichbar sind.
 

4. Das Bereitstellen von Desinfek- 
 tionsmitteln und/oder Desin 
 fektionsmittelspendern an  
 stark frequentierten Stellen der  
 Anlage sowie auf den Plätzen  
 wird empfohlen.

5. Das Verweilen auf der Anlage  
 ist nur für die Ausübung des  
 Tennissports erlaubt.

6. Generell herrscht auf der Anlage  
� 0DVNHQSȵLFKW��0DVNHQ�G¾UIHQ��
 nur während  des Spielens   
 abgenommen werden.

7. Das Platzangebot auf einer   
 Tennisanlage ist großzügig – 
� HV�VLQG�3XHU]RQHQ�I¾U�� �
 ankommende Spieler bzw. 
 für jene, welche den Platz   
 verlassen, einzurichten.

10. Eine Dokumentation (Spielplan)
 des täglichen Spielbetriebes ist
� YHUSȵLFKWHQG�I¾U�MHGHQ�&OXE�

11. Sitzbänke bzw. -möglichkeiten
 sind mit genügend Sicherheits-
 ab stand 
 – zumindest 2 Meter
 – zu positionieren. 
 Nach jeder Begegnung sind die  
� � %¦QNH�]X�GHVLQȴ]LHUHQ�Generell herrscht auf der Anlage Maskenpflicht. 

Masken dürfen nur während des Spielens abgenommen werden.


